
GZ. RV/7102748/2017

IM NAMEN DER REPUBLIK

 

Das Bundesfinanzgericht hat durch den Richter Dr. Peter Unger in der Beschwerdesache
Bf, über die Beschwerde vom 03.02.2017 gegen die Bescheide der belangten Behörde
Finanzamt Waldviertel vom 02.02.2017, betreffend Anspruchszinsen für die Jahre 2012
und 2013, zu Recht erkannt: 

 

I. Die Beschwerde wird gemäß § 279 BAO als unbegründet abgewiesen.

 

II. Gegen dieses Erkenntnis ist eine Revision an den Verwaltungsgerichtshof nach Art. 133
Abs. 4 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) nicht zulässig.

 

Entscheidungsgründe

I. Verfahrensgang:

Der Beschwerdeführer wendet sich in der gegenständlichen Beschwerde ua gegen die
Festsetzung von Anspruchszinsen infolge der Veranlagung seiner Einkommensteuer für
die Jahre 2012 und 2013.

Nach einer abweisenden Beschwerdevorentscheidung durch die belangte Behörde und
Einbringung eines Vorlageantrages durch den Beschwerdeführer, legte die belangte
Behörde die gegenständlichen Beschwerdeakten dem Gericht vor.

 

II. Das Bundesfinanzgericht hat erwogen:

1. Feststellungen
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Mit Einkommensteuerbescheiden vom 2.2.2017 betreffend die Jahre 2012 und 2013 setzte
die belangte Behörde für den Beschwerdeführer die Einkommensteuer iHv 11.207 € (für
2012) und 14.792 € (für 2013) fest.

Vorauszahlungen oder Anzahlungen auf die Einkommensteuer 2012 und 2013 wurden
keine entrichtet.

Mit den hier angefochtenen Bescheiden vom 2.2.2017 hat die belangte Behörde
Anspruchszinsen für 2012 iHv 660,72 € und für 2013 iHv 591,33 € festgesetzt.

 

2. Beweiswürdigung

Die obigen Sachverhaltsfeststellungen sind allesamt aktenkundig. Dagegen sprechende
Umstände wurden nicht vorgebracht und sind auch nicht ersichtlich.

Vor diesem Hintergrund durfte das Bundesfinanzgericht die obigen
Sachverhaltsfeststellungen gemäß § 167 Abs 2 BAO als erwiesen annehmen.

 

3. Rechtliche Beurteilung

3.1. Zu Spruchpunkt I. (Beschwerdeabweisung)

§ 205 BAO lautet:

"(1) Differenzbeträge an Einkommensteuer und Körperschaftsteuer, die sich
aus Abgabenbescheiden unter Außerachtlassung von Anzahlungen (Abs. 3),
nach Gegenüberstellung mit Vorauszahlungen oder mit der bisher festgesetzt
gewesenen Abgabe ergeben, sind für den Zeitraum ab 1. Oktober des dem Jahr
des Entstehens des Abgabenanspruchs folgenden Jahres bis zum Zeitpunkt
der Bekanntgabe dieser Bescheide zu verzinsen (Anspruchszinsen). Dies gilt
sinngemäß für Differenzbeträge aus

a) Aufhebungen von Abgabenbescheiden,

b) Bescheiden, die aussprechen, dass eine Veranlagung unterbleibt,

c) auf Grund völkerrechtlicher Verträge oder gemäß § 240 Abs. 3 erlassenen
Rückzahlungsbescheiden.

(2) Die Anspruchszinsen betragen pro Jahr 2% über dem Basiszinssatz.
Anspruchszinsen, die den Betrag von 50 Euro nicht erreichen, sind nicht
festzusetzen. Anspruchszinsen sind für einen Zeitraum von höchstens 48 Monaten
festzusetzen.

(3) Der Abgabepflichtige kann, auch wiederholt, auf Einkommensteuer oder
Körperschaftsteuer Anzahlungen dem Finanzamt bekannt geben. Anzahlungen
sowie Mehrbeträge zu bisher bekannt gegebenen Anzahlungen gelten für
die Verrechnung nach § 214 am Tag der jeweiligen Bekanntgabe als fällig.
Wird eine Anzahlung in gegenüber der bisher bekannt gegebenen Anzahlung
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verminderter Höhe bekannt gegeben, so wirkt die hieraus entstehende, auf die
bisherige Anzahlung zu verrechnende Gutschrift auf den Tag der Bekanntgabe
der verminderten Anzahlung zurück. Entrichtete Anzahlungen sind auf die
Einkommensteuer- bzw. Körperschaftsteuerschuld höchstens im Ausmaß der
Nachforderung zu verrechnen. Soweit keine solche Verrechnung zu erfolgen hat,
sind die Anzahlungen gutzuschreiben; die Gutschrift wird mit Bekanntgabe des im
Abs. 1 genannten Bescheides wirksam. Mit Ablauf des Zeitraumes des Abs. 2 dritter
Satz sind noch nicht verrechnete und nicht bereits gutgeschriebene Anzahlungen
gutzuschreiben.

(4) Die Bemessungsgrundlage für Anspruchszinsen zu Lasten des
Abgabepflichtigen (Nachforderungszinsen) wird durch Anzahlungen in ihrer
jeweils maßgeblichen Höhe vermindert. Anzahlungen (Abs. 3) mindern die
Bemessungsgrundlage für die Anspruchszinsen nur insoweit, als sie entrichtet sind.

(5) Differenzbeträge zu Gunsten des Abgabepflichtigen sind nur insoweit zu
verzinsen (Gutschriftszinsen), als die nach Abs. 1 gegenüberzustellenden Beträge
entrichtet sind.

(6) Auf Antrag des Abgabepflichtigen sind Nachforderungszinsen insoweit
herabzusetzen bzw. nicht festzusetzen,

a) als der Differenzbetrag (Abs. 1) Folge eines rückwirkenden Ereignisses (§ 295a)
ist und die Zinsen die Zeit vor Eintritt des Ereignisses betreffen oder

b) als ein Guthaben (§ 215 Abs. 4) auf dem Abgabenkonto bestanden hat."

 

Anspruchszinsen iSd § 205 BAO sind eine objektive Rechtsfolge, um (mögliche)
Zinsvorteile oder Zinsnachteile auszugleichen, die sich aus unterschiedlichen Zeitpunkten

der Abgabenfestsetzung ergeben (vgl Ritz, BAO5, § 205 Tz 2) und stehen daher
nicht im Ermessen der Abgabenbehörde. Die Bestimmung berücksichtigt nicht die
Gründe, aus welchen im Einzelfall Differenzbeträge an Einkommensteuer, die sich
aus Abgabenbescheiden ergeben, nicht bis 1. Oktober des dem Jahr des Entstehens
des Abgabenanspruchs folgenden Jahres entrichtet wurden. Insbesondere kommt
es nicht auf ein Verschulden des Abgabepflichtigen am Entstehen zinsenrelevanter
Nachforderungen an. Damit hat der Gesetzgeber zu erkennen gegeben, dass er die
Ursachen, die zur Abgabenentrichtung nach dem dort genannten Zeitpunkt geführt haben,
im Anwendungsbereich des § 205 BAO grundsätzlich als unmaßgeblich erachtet hat. Die
im vorliegenden Fall vorgetragenen Umstände übersteigen nicht das normale Ergebnis
der allgemeinen Rechtslage; sie lassen angesichts der Funktion der Anspruchsverzinsung
eine anormale Belastungswirkung oder einen atypischen Vermögenseingriff im Sinne
eines vom Gesetzgeber nicht gewollten Ergebnisses nicht erkennen (vgl zB VwGH
24.9.2008, 2007/15/0175).
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Anspruchszinsen gehören nach § 3 Abs 2 lit b BAO zu den Nebenansprüchen sind zur
festgesetzten Abgabe (hier: Einkommensteuer) formell akzessorisch. Sie sind insoweit von
der festgesetzten Abgabe zu berechnen, als ihre Bemessungsgrundlage von der Höhe der
festgesetzten Abgabe abhängt. In dieser Hinsicht sind Anspruchszinsenbescheide an die
Höhe der im Spruch des Einkommen- oder Körperschaftsteuerbescheides ausgewiesenen
Nachforderung gebunden (vgl VwGH 19.1.2005, 2001/13/0167; VwGH 27.2.2008,
2005/13/0039; VwGH 27.3.2008, 2008/13/0036).

Die Festsetzung von Anspruchszinsen ist grundsätzlich selbständig anfechtbar. Im
Hinblick auf die Bindungswirkung kann jedoch eine Anfechtung mit der Begründung, der
maßgebende Einkommensteuerbescheid sei inhaltlich rechtswidrig, von vornherein nicht
zum Erfolg führen (vgl zB VwGH 27.8.2008, 2006/15/0150).

Wird nämlich der zugrundeliegende Abgabenbescheid abgeändert, so wird diesem
Umstand mit einem an den Abänderungsbescheid gebundenen neuen Zinsenbescheid
Rechnung getragen. Es hat von Amts wegen ein weiterer Zinsenbescheid zu
ergehen, ohne dass eine Abänderung des ursprünglichen - wirkungslos gewordenen -
Zinsenbescheides zu erfolgen hat (vgl nochmals VwGH 27.8.2008, 2006/15/0150; und

Ritz, BAO5, § 205 Tz 35).

Einwendungen dahingehend, dass die Berechnung der Anspruchszinsen in unrichtiger
Höhe erfolgt sei, wurden nicht vorgebracht und sich auch nicht ersichtlich.

Soweit der Beschwerdeführer in seinem Vorlageantrag - neben dem Vorwurf, dass seine
Beschwerde "nur nach dem Gesetz abgehandelt und nicht inhaltlich geprüft" worden sei,
vorbringt, dass der erhaltene "Brief" (gemeint wohl die Beschwerdevorentscheidung)
"obendrein nicht unterschrieben" worden sei, genügt der Hinweis auf § 96 BAO, wonach
Ausfertigungen, die mittels automationsunterstützter Datenverarbeitung erstellt werden,
keiner Unterschrift bedürfen.

 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

 

 

3.2. Zu Spruchpunkt II. (Unzulässigkeit der Revision)

Gemäß § 25a Abs 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses
oder Beschlusses auszusprechen, ob die Revision gemäß Art 133 Abs 4 B-VG zulässig
ist. Der Ausspruch ist kurz zu begründen.

Gegen eine Entscheidung des Bundesfinanzgerichtes ist gemäß Art 133 Abs 4
BVG die Revision zulässig, wenn sie von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt,
der grundsätzliche Bedeutung zukommt, insbesondere weil das Erkenntnis von der
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche Rechtsprechung
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fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung des
Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet wird.

Mit dem vorliegenden Erkenntnis weicht das Bundesfinanzgericht nicht von der
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu § 205 BAO ab, sondern folgt der
in den Erkenntnissen zB vom 27. März 2008, 2008/13/0036, vom 27. August 2008,
2006/15/0150, und vom 24. September 2008, 2007/15/0175, zum Ausdruck gebrachten
Judikaturlinie.

Es war daher gemäß § 25a Abs 1 VwGG spruchgemäß zu entscheiden.

 

 

 

Wien, am 13. Dezember 2017

 


